
 

 

NUTZUNGSORDNUNG FÜR DIGITALE ENDGERÄTE  

Diese Nutzungsordnung bildet unsere verbindliche Grundlage für eine verantwortungsvolle 

Nutzung digitaler Endgeräte an der FOSBOS Weiden. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und 

Schüler möglichst viele Vorteile dieser Geräte nutzen können, ohne dass dabei der Erziehungs- 

und Bildungsprozess sowie das wertschätzende, respektvolle soziale Miteinander nachteilig 

beeinflusst wird. 

 

1. Für WEN gelten die Regeln? 

Diese Nutzungsordnung gilt für alle Schüler der FOSBOS Weiden gleichermaßen. 

Das heißt, es wird nicht unterschieden zwischen minderjährig und volljährig oder ob sich die 

Schüler in der Schule oder der fachpraktischen Ausbildung befinden. 

 

2. WELCHE GERÄTE fallen darunter? 

Diese Nutzungsordnung bezieht sich auf den Umgang mit allen digitalen Endgeräten. 

Das heißt, dass vor allem Smartphones und Handys gemeint sind, aber auch Smartwatches, 

Tablets, Laptops, Digitalkameras, tragbare Spielekonsolen, kabellose Kopfhörer, Lautsprecher 

usw. 

 

3. WOFÜR kann ich meine digitalen Endgeräte privat nutzen? 

Gesetzliche Regelungen wie Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht und Datenschutz sind bei 

der privaten Handynutzung selbstverständlich stets einzuhalten. Darüber hinaus haben 

grundsätzlich Eigenverantwortung und Rücksichtnahme auf die Belange Anderer einen 

zentralen Stellenwert bei der privaten Handynutzung im öffentlichen Raum; frei nach dem 

Motto „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.“ 

(Immanuel Kant). Eine Übersicht von häufig vorkommenden, typischen Situationen, die diese 

Regel illustrieren, finden Sie hier: 

WAS erlaubt ist:  

 Messaging, E-Mails, SMS unter 

Berücksichtigung des eigenen 

Datenschutzes.  

 Internetrecherche, Lern-Apps, 

Wörterbücher, Taschenrechner, 

WAS nicht erlaubt ist: 

 Fotos, Videos, Tonaufnahmen von 
Personen ohne deren Einverständnis 

 Messaging, das den Schulfrieden stört 
(Cyberbullying, Hasskommentare etc.) 



 

 

Kalender, Uhr, Organisation, Notizen 

– insbesondere also Anwendungen, 

die schulisch sinnvoll sind. 

 Strafrechtlich relevante Inhalte und 
Vorgänge (Gewaltverherrlichung, 
Pornographie, Volksverhetzung etc.) 

 Videos, Musik oder Telefonate in 
störender unangemessener 
Lautstärke 

 Laden der digitalen Geräte im 
Klassenzimmer 

 Downloads und Uploads größerer 
Datenmengen über das Schul-WLAN 

 Geschäftliche Transaktionen aller Art 
sind tabu, wie z.B. Bestellungen und 
Auktionen über das Internet, Online-
Glücksspiele usw. 

 

4. WANN und WO habe ich mich an die Regeln zu halten? 

 

Außerhalb der Unterrichtszeit ist die Nutzung digitaler Endgeräte auf dem Schulgelände 

prinzipiell auch zu privaten Zwecken gestattet. Eine Übersicht von typischen Situationen, die 

diese Regel illustrieren, finden Sie hier: 

 

WANN und WO: JA 

 Außerhalb der Unterrichtszeit (Pause, 

vor und nach dem Unterricht) 

 Beim Stundenwechsel (ein schneller 

Blick auf den Posteingang in den 

lehrerlosen Minuten) 

 In Freistunden 

 Bei organisatorischen Sonderfällen, 

die Kommunikation erfordern (z.B. 

Abholen bei 

Krankheit/Stundenplanänderungen) 

WANN und WO: NEIN 

 Während des Unterrichts 

 “Handypause” auf der Toilette 

 Bei Schulveranstaltungen (Theater, 

Vorträge, Exkursionen, Projekte) 

 An unfallträchtigen Orten (Treppen, 

Bühnenaufgang, Fluchtwege, 

Eingangstüren, Maschinen in der 

Werkstatt, Kaffeeautomat) 

 

 

 

5. WAS PASSIERT, wenn ich mich nicht an die Regeln halte? 

Heimliches, regelwidriges oder rücksichtsloses Benutzen von digitalen Endgeräten kann damit 

geahndet werden, dass die Lehrkraft das störende Gerät an sich nimmt und einbehält oder 

der Schulleitung übergibt. Die Dauer des Einbehaltens liegt im pädagogischen Ermessen der 

Lehrkraft. 

gez. OStDin G. Dill, Schulleiterin 


